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Nach stebzehnjährige Unterbrechung trafen sich Ende Oktober Heidel-
berg die deutschen Staatsrechtslehrer wieder ; gemeinschaitlicher wissenschaft-
licher Aussprache. Die Tagung von Walter ellinek hervorragendorganisiert
Wissenschaftlich brachte S1C manchen wertvollen Gedankenaustausch, aber
COgesehen icht viel Überraschendes grundsätzlich Neues. Es lag dies
Zu e1l daran, daß sich C111 erste Fühlungnahme nach langer _Zeit,
C111 euen ang handelte, der icht NUur alteBekannte wıeder
führte, sondem. manche persönliche Bekanntschaft-  eu vermitteln mußte National-
sozialismus un Entnaziftzierung en ja tUur C1NC zweimalige gründliche PeCer-
sonelle Verschiebung gerade unter den Staatsrechtslehrern QDESOrgZt -
maliger Aderlaß innerhalb VO  } fünfzehn Jahren, der S1'  ch ı der deutschen Staats-

unangenehim fühlbar macht Zum War das ZENINZC wissenschaftliche Er
xebnis der HeidelbergerTagung aber auch bedingt durch die Themenstellung der
vorgesehenen Refer dıe z wel Einzelfragendes OnNnner Grundgesetzes be-
handeln hatten, nämlich „Kabinettsirage und Gesetzgebungsnotstand‘‘ ach Art
63, 67, 68 und 81 „die Iragweite der Generalklausel 1 Art 19 Abs 7: d

Zum erstgenannten Thema referierte zunächst ellinek, der scharf-
SIN1LS Mehrdeutigkeiten i Wortlaut der genanntfen Verfassungsartikel aufdeckte
und Vorschläge für verbesserten Gesetzestext machte, ohne weiter auf
Problematik des Gesetzesinhalts einzugehen. Korreferent behandelte Hans
Schneider 16 1 gefundene Lösung VO.: Grundsätzlichen her; zeigte die
Stellung dieser Artikel i System des Staatsautbaus und Möglichkeiten ihrer
politischen Auswirkung un Auswertung auf Der Referent 7 wWeiten T’hema,
Friedrich Klein, erfaßte 19 Abs als C1M! Gewährleistung der Verwaltungs-
kontrolle, eiNer Kontroalle VO  5 Verwaltungsakten auf ihre Gesetzmäßigkeit;
den Gedanken der Normenkontrolle, der richterlichen Überprüfung
en der Gesetzgebung auf 1ıhre Rechts- Verfassungsmäßigkeit wollte

19 Abs N:  S verwirklicht sehen Diese einschränkende Auslegung ist weder
Aaus diem Wortlaut des genann ten Artikels der VOL der öffentlichen Gewalt
spricht, der doch auch der Gesetzgeber gehört! — noch UuLSs. eiINCrStellung 1
Zusammenhang der Verfassung Ende Kapıitels, ‚essen ersterArtikel
feierlich dieundung yuch des Gesetzgebers die Grundrechte proklamiert,
noch durchrechtsvergleichende Exegese egründen — denke die
fruchtbar verwirklichte Normenkontrolleurch den Verfassungsgerichtshof
ayern sondern aus einem politischen Dogmatismus erklären, der den
W ıllen des Staates, der sich i esetzesbeschluß äußert, ber das echt stellt der
dem Recht gleichsetzt. diese gefährlich einschränkende Interpretation des
Art 19bs des Grundgesetzes der Diskussion während der Heidelberger
Tagung auf geringen Widerstand stieß, ist bedenkliches Zeichen f  ur die
formaldemokratisch-rechtspositivistische Befangenheit großen eils der eut-
schen Staatsrechtslehrer Starke Bedenken hingegen machten sich u. E

66
Lt

Recht der Aussprache geltend, als Priedrich Klein sogenannte „politis
oder „Justizlose” Hoheitsakte auch derVerwaltung VO  5 der Kontrolle AuUSDSC-
schlossen wollte,die Art 19 Abs gewährleistet. Der Korreferent, Heinrich
Herfrfahrdt,; stellte die Bestimmung des Art Abs wieder 1 den größeren
Rahmen grundsätzlicher Ausführungen ber Demokratie und Rechtsstaat und be-
leuchtete damıit die Funktion dieses Artikels Gesamtautbau des Staats

Die Diskussion, die sich die Vorträge anschloß,und mehr och zwanglose
Gespräche 1 kleinem Kreis bis ef 1 die Nachthineın endie schroffe Gegen-
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sätzlichkeit schon den Grundanschauungen Wesen des Staats erkennen, die
heute die S1ituation der deutschen Staatslehre charakteristiert S1C ZzeigiEN, der
Rechtspositivismus der Staatstheorie se1i c5 als bedenklicher Etatismus, SC1
als nıcht minder gefährlicher Negatıvismus und Skeptizismus och lange nıcht
als überwunden e kannn und daß die Zahl erer icht eben grofß ist, die VO:
Naturrecht als Gewissensrecht her und VO)]  w} der Person her, die ihrer
Existenzverwirklichung der KO-ex1istenz der Gemeinschaft bedarf vAr richtigen
Erkenntnis des Wesens und der Strukturgesetze des Staats gelangen versuchen
Dıiskussion W1C Einzelgespräche lLießen schließlich merkwürdige Unsicherheit d A B e

der deutschen Staatslehre ahnen, ven Tasten nach Begriffen,
da die alten den Erscheinungen des Lebens icht mehr gerech werden vVeErmOSCN.

Diese Verschiedenheit den Grundanschauungen, d1iese Unsı1  erheıit und gleich-
diese Suche nach C1NC1I1} alt C1N! Zeit, die viele alte Fundamente 1NS

Wanken gebracht hat und nach NECUECN Lösungen, dıe Verbindung der Lehre
der Wirklichkeit n1ı  S verlieren, kennzeichnet auch die deutsche staatstheore-
tische un: staatsrechtliche Lıteratur des VErgSaANSCHNCH Jahres Aus der ülle der
Veröfifentlichungen SC1LET bewulßiter, zweckbedingter Eıinseitigkeit diejen1-

herausgegriffen, MI1 denen 5 Auseinandersetzung VO!  ea} katholischem Stand-
pun Aaus notwendig scheint

In altbekannten und verirauten Bahnen bewegt sich Hans Helfritz der SC1IL

„Allgemeines Staatsrecht ünfter Auflage vorlegt Dem Studenten den sich
Helifiritz erster Linıe wendet werden VO:  — allem die beschreibenden rechts-
geschichtlichen Ausiührungen des Erlanger Ordinarius willkommen \ S1e be-
anspruchen ber die Hälfte des angs SC1NCS Buchs Eıner Übersicht über das
geschichtliche erı der Verfassung Englands und des britischen Empire, der
SowJjetunion, des faschistischen Italiens als dessen getreue opı1e der Vertfasser

nicht ganz richtig Hitlerdeutschland anspricht der Vereinigten Staaten
vVon Amerika, Frankreichs und schließlich Deutschlands 1815 bis 1919 aßt

vv A . DE

Helfritz LLL manchmal allzu summarischen „Abriß der Staatstheortien folgen
Von katholischem tandpunkt Aaus 1ST 1er das Bestreben des Verfassers hervor-
zuheben, der Staatstheorie sowochl der Scholastik als Aauch des heiligen Thomas
Morus gerecht werden w 14s ihm freilich VOIL rechtsppsityvistischen
Grundhaltung AaUS, für die EINErSEC1LLS das Recht 1LUFr Niederschlag der Kultur, ander-
SC1TIS jede 1 C1NECIN bestimmten Verfahren zustande gekommene Norm ohne W.C1-
teres echt 1ST, I1LUTr ZuUIN Teil gelingt.

uch die „Staatslehre“ VO!  - Heinrich K1ipp, die 1 kurzer Zeit Z W Auflagen —
ebt hat, will ı erster Linıe Lehrbuch SC1LN und als olches rtüllt S1C VOriIrLre  ıch
ihren Zweck Kıpp geht VO:! der traditionellen katholischen Naturrechtstheorie
aus offenbar WATrTecn Tischleder, Schilling und Rommen E Lehrer und Vorbild
für d1ie EISCHNC Lehre Von dieser feststehenden Grundlage aus behandelt der Ver-
fasser anregender Orm die wesentlichen Probleme dies Staatsrechts Er bietet
dabe1 manch N1CUC Formulierung, manch reitenden Gedanken Da{ß 199028  . CIN1SECN
tellen den INATUC. W. als gehe K1pp der CL der der anderen rage

der siıch schnell ändernden Wirklichkeit vorbei und als stelle CLn zeitloses
naturrechtliches Normensystem neben das AB der S  1t geborene ystem des POS1-
ven Rechts, 1n diesem Recht naturrechtlich en und VO.
Naturrecht Her ‚eseelen, ImMas SC1INCT Biındung diese traditionelle Doktrin
legen, der CN und manchmal nıcht Zanz Unrecht den gleichen Vor-

Allgemeines Staatsrecht (mit Abriß der Staatstheorien). Von Hans Hel{ifrıtz.
(488 Berlin 1949, Albert Nauck

Staatslehre. Mensch, Recht und Staat. Von Heinrich Kıpp. (346 S Köln 1949, Bal-
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wurf macht. Be1i Neuauflage würde eine noch straffere Gestaltuné einzelner
Kapitel des ersten staatsphilosophischen Teils und des Abschnitts ber das
Staatsvolk, e1NE ‚eranzıchung konkreter Tatbestände der staatspolitischen Praxis,Literaturangaben un e1n S;_whverzeichnfis den Wert dieses empfehlenswerten Lehr-
buchs noch wesentlı rhöhen

In se1inem Beitrag einem „ Wörterbuc| der Politik““, der Gedanken „Zurchristlichen Staatslehre‘‘ bringt, begibt sıch der bekannte Sozialpolitiker un: Natio-
nalökonom Oswald VO Nell-Breuning® aut ein Gebiet, das Rande seiner
Forschungen liegt klar die Gedankenführung, S; anregend der 5  ‘9 So ge1s tvoll oft
die Argumentation auch dieser Arbeit wıieder ist, drängt sich doch dem Leser,Jlegt das Heft, aus der Hand, die rage auft, ob diese zweitellos elegante hand-
lung einiger wichtiger staatstheoretischer Fragen als Beitrag für C1M Woörterbuch
der olıtik eNU, und ob das Ziel erreicht 1St, „die christliche Staatslehre‘‘ wie
das Vorwort 1m Gegensatz dem richtigeren Hefttitel Ssagt 9 darzubieten,W1:Ce dem heutigen ande der VWıssenschaft: und den heutigen Bedürtfnissen des
ebens entspricht‘.. Man vermißt die Behandlung einer Reihe VOnNn grundlegendenProblemen, der Frage, WOorıin das Christliche einer Staatslehre
eigentlich besteht und ob C Eine christliche orm der Staatsführung g1ibt der
11ULr eiNnen christlichen Inhalt, der sich jeder zeitbedingten 'Orm bedienen kann;der Frage ach dem Verhältnis Volk ethnographischem Sınn un Staat
und ach den Grundre vorstaatlicher meinschaften Staat;: dann.
der rage ach der Stellung der Einzelperson Staat und Staat, nach
dem Wesen, Inhalt und normatıven Schutz der Grundrechte des Eıinzelnen
1im Staat Ebenso wünschte unter „ Wahlrecht“ die vielerörterte Fragebehandelt, ob das Verhältnis- der das Mehrheitswahlrecht den Vorzug verdiene.
Irotz dieser un anderer Desiderata wird doch jJedermanın, der Theoretiker W18
der Praktiker, der Katholik W1e der Nichtkatholik, das  9 W 4S der Verftfasser ringt,mit Genu{fß und Bereicherung lesen. Ex UNSUC leonem.

Mitten die philosophische Problematik des Staates hinein führt G—Z':rhard
Kroll4 seiner Schrift: „W35 1st der Staat>?‘ Sie 1st eiNe der tiıefgründigstenstaatsphilosophischen beiten der letzten Jahre Der als Flüchtlingsvertreter be-
kannte Politiker will Wesen, Atzgaben, Grenzen und VOL allem den Ursprungder staatlıchen Macht 191  —_ bestimmen. Er geht dabei1 VO: Einzelmenschen AauSs
„Der zerstorte iensch wird nıemals fähig se1n, einen gesunden Staat bauen.‘‘
995  hne VOTLr wissen, Wer der ENSC. eigentlich ist, äßt sıch unmöglıch eine
Untersuchung ber das Wesen des Staats urchführen.‘‘ 99:  1C tür den politischenRaum wichtigsten Erkenntnisgehalte, die untfer allen Umständen klären
giult, sind die großen emen des Gewissens, der menschlichen Willensfreiheit, des
Rechts und der eme1nschaft  66 Das Gewissen Setzt ein „Bewulstsein der Unend-
ichkeit‘‘ VOTaQauUS; dieser Ex1istenz des GewIi1ssens „allein ist zuzuschreıiben, da{iß
eine gottlose, Te1N endliche S noch schlimmer ist, als S16 iSP.  C6 Die „radı-kale Endlichkeit“ wıird „konsequent 1LUr V'O! Verbrecher verwirklicht‘‘ eben
dem Gew1ssen steht die Freiheit der Entscheidung für Gut un Böse, die Freiheit,1e Gott durch SC1IN „vDedrückendes Schweigen den menschlichen Handlun-

auferlegt. Weil dem Menschen diese Freiheit VO:  } Gott ‚aufgezwungen  C6 ist,darf „Grundsatz der Geschichtsbetrachtung nıcht die Anschauung werden: hat
alles kommen müssen, sondern das Bewußtsein: hätte auch anders gemacht

Zur christlichen Staatslehre. Beiträge einem Wörterbuch der Politik, Heft eHerausgegeben VO  - Oswald VO:  - Nell-Breuning und Hermann Sacher. (143 Frei-
burg Ö, (1948), Herder. Brosch. z 50

W4Ss ist der St
art. 3,80

aat? Von Gerhard Kroll. (155 S München 1950 Schnell Steiner.

223



Gemeinschaft dies taa be eutfe Au andere.
Diese Spannung verlangt„konstruktiv Lösung sucht zu zeig „daß
VO menschlichen Bewußtsein her weder SENAUCS Wissen die Staats-
aufgaben, och die Grenzen der Staatsmacht, das Wesen des Staates
selber <1bt, un EINSCHOMMENEC Haltungen standpunktliche Entscheidungen
bedeuten, denen die letzte Gewißheit ermangelt”. 35  hne letztes Wıssen den
Wiıllen Gottes kann auch der este esetzgeber be1 äußerstem Hınhören auf die
Stimme sC111C5 Gew1issens Rahmen sSeINEr standpunktlichen Entscheidung
C111 Annäherung das Wesen des richtigen Rechtes finden66 Diese letzte
wißheit, dieses letzte Wıssen schöpft der Christ 2aUS der Offenbarung, die das 1M
der dlichkeit f{ixierte Bewußtsein‘““ des enschen „zerschlägt‘ und ihn ‚„dier
unerhörten Abhängigkeit 2uSs dem Geschaffensein“‘ wieder bewußt werden läßt

Evangelium wird ‚eilic nıcht viel ber denStaat gesagt ber gerade ‚„„diese
Nichthervorhebung, ja kann Sagch die des Politi-
schen““ ist „ EULNC enbarung über den Staat‘“ Wo aber das Evangelium VO:
Staat spricht, wiederholt C5 das Eıine da{i SC1LNC Gewalt gottgegeben SE ——
‚y CC Gewalt, die ‚etzten Endes Auftrage nd ı Namen Gottes voll-
strecken ist  C „Der Staat spricht iıcht Recht 1 Namen des Volkes, sondern
Namen (GGSottes ”ES g1ibt e1nNe Übertragung VO)  \} Rechten durch das Volk den
Staat, wohl aber gibt die Bezeichnung derer, die die kraft Schöpfungsordnung
dem Staate 7zukommenden Rechte ausüben sollen Diese sogenannte Designations-
theotrie umschreibt VO: Boden des Christentums die CINZLSZE mögliche rmder
Demokratie.““ ‚„„Das Problem der Auslese der Herrschenden ist der Grund-
fragen staatliıcherGestaltung. Hs ist der Sınn von Krolls A0 55ZU ZCE1DCNH, daß

C111C tiefgehende politische Reform ohne CL Rückkehr ichtgeben
kann, da{ß unser Schicksal icht die Folge C1iNer politischen, sondern vielmehr
EC1NCX weltanschaulichen Erschütterung 1ST und daß die Zersetzune des Politischen
ur e1in Spiegelbild des Verwesung übergegangenen 'UuLO.: enschen dar-
stellt  6 ‚b} wieder beten lernen, auch den echten Priıeden die Ord-
nung der Natur, muß C] Hauptanliegen CIMrwirklich christlichen Be-
un sSeC1nN. Der Mensch bedarf auch, und gerade, 11177 politischen Raum JENCT
Hilfe Gottes, die theologisch die Gnade genannt

W 1e C1N6 Ergänzung der tiefschürfenden Schrift des Politikers Gerhard Kroll
der e1ite des Theologen, W1C C1nN: Vollendung der Skizze, die Krolls letztes

Kapitel „Christus eute  <6 g1ibt C111LC Vollendung 11' leuchtenden Farbén Z Liest
sich der erste Band Franziskus Stratmann Werk „Die Heiligen und
Staat S, der VO: „Heiligsten der Heiligen“ handelt, VO)]  } Jesus Christus un: C1NCTren Kr Stellung und *711 Staat Stratmann gliedert Buch, ohne das einheitliche
Leitmotiv JC verlieren, 1 drei einander völlig ungleiche Teile —— ungleich nicht
1Ur Umfang, sondern auch ı Inhalt Im eErsten "Teil zeichnet Stratmann Chri-
SIus den Kön1g, den zeitlosen Souverän aller Zeiten und alles Zeitlichen aller
Zeıt; ı Endergebni1s vergeblich sucht der moderne Staat,sucht der La1zismus sich
VO  5 dieser Herrschaft Christt loszusagen der sS1e aut eiInNnenNn Teilbereich des Lebens

beschränken zweiten, weitaus umfangreichsten 'eil SCLNECS Buchszeigt
Stratmanın Christus — den 1 der Zeit, 1 SCLNHNGE Zeit stehenden Christus als
Untertan und Opfer C100 „politischen‘“‘ TOZESSES Aus dieser Schau 111Ss Leben
Jesu iıeht Stratmann 1 drıtten, kürzesten Te1l des Buchs die Schlußfolgerungen
für uUNSCITC Zeit; versucht, das „Richtunggebende der Beziehungen
Christi Oolk und Staat‘ herauszustellen. Nachfolge Christi verlangt Unter-

Die Heılı und der Staat., and esus Christus. Von Franziskus Stratmann
D  (170 S FPFranktfurt 1949, Josef Knecht. Geb
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ordnung alles Handelns nein, auch aller nicht bloß affektiven, somiem effek-‘
tiven, das heißt die Willensentscheidung bestimmenden Gefühle, also auch der
vaterländischen unter die Gebote Christi Wenn WIr auch UNSCITC Unvollkom-
menheıit wissen, bedeutete doch der Verzicht auf das treben nach Vollkommen-
heit, Opportunismus und Minımalismus, 1M eigenen Denken und Handeln, in der
christlichen Unterweisung und Führung un nıcht zuletzt 1mM politischen Raum
einen „schweren Fehler‘‘, w1e Stratmann recht vorsichtig formuliert W1r möch-
ten fast e1n schärferes Woaort gebrauchen.

Eın katholischer Gelehrter, der Stratmanns Forderung, alles aut Christus
beziehen, 1n seINeEM Borschen und 1n seiner TrTe verwirklicht, 1st der Kölner:
Staatsrechtslehrer Ernst VO:  = Hıppel. Er hat 1m veErganSsSchCch Jahr drei t*rühere
Monographien überarbeitet und legt S1Ce 1n Auflage VOL. Es handelt sich
se1nNne 1937 erschienene, 1938 verbotene tieifgründige Broschüre über den Bolsche-
w1ismus,® in der die geistesgeschichtlichen urzeln des Bolschew1smus rnd
se1ine Blutsverwandtschafit verzeihe den Ausdruck mit dem modernen,
säkularistierten, positivistischen Staatsbegriif auch des estens aufzeigt; se1ine
1939 ”Zzuerst erschienene chrift ber „Bacon un das Staatsdenken des Materi2-
lismus‘”,7 die einerse1its eine scharfsınnıge eutung der Staatstheorie rancıs Ba-
CO VOIL ihren menschlich-psychologischen Voraussetzungen, ihrer erkenntnistheo-
retischen Grundlage und ihren geistesgeschichtlichen Wurzeln her g1bt und ander-
se1ts Bacon in dıe Entwicklungsgeschichte der modernen Staatsıdee einreiht un
das Weiterleben se1nes Denkens letztlich auch 1M heutigen Staatsbegriif darstellt;
und seine 1942 ”zuerst veröffentlichte Arbeit ber „Rechtsgesetz und Natur-
mesetz,8 in der wieder 1n einer ideengeschichtlichen Studie S wesenhafte
Verbindung beider Begriffe, die. Einordnung des Rechtsgesetzes die Ordnung
des 1Ils un die notwendige Vernic  Ng des Rechts UrC)| einen materı1alistischen
Naturbegriff anregend gezeigt wird.

Da VO Broschüren die Rede isit, mögen noch 7wel kleine Trıiten Erwäh-
nNnung Tinden, die ihre Originalität RN der enNSZE der Artgenossen heraushebt: Die
mit viel Verständnis für die Problematik unserer Zieit un mıit großem 7 mfluh-
lungsvermögen 1n das Denken eines anderen VO Walter erber NM}

xestellte Auswahl AUS der „Naturlehre des Staats‘“ VO.  - Constantin FEFrantz?
un Paul Wilhelm Wengers!‘ temperamentvolle Anklage SCHOCH die „ethos-
freie Mythologisierung des deutschen Denkens urc. den philosophischen Idealis-
6  mus“‘, die „blindwütigem Chauvinismus" =]  icht NUr Hitlers, sondern auch
Thomas Manns ZuUuUr Verherrlichung des Krieges un Zu „spätpreußischen
Nihilismus‘‘ geführt habe

Jedweder Überblick über das literarische Schaiffen e1Ines ahres aut einem be-
bestimmten Fachgebiet mu{ notwendig Stückwerk -bleiben. S5.0 wıird der Fach-
Mannn auch in der vorstehenden Übersicht die Nennung manches ihm wertvolli
erscheinenden Buchs eines katholischen Autors auf dem Gebiet der Staatslehre

Der Bolschewismus. Schriften ZUr Rechtslehre un Politik, Band IL Von TNs von
Hıppel. (48 Duisburg 1948 Viısser.

Bacon und das Staatsdenken des Mater1alısmus. Z,weıite, LICUu bearbeıitete Auflage. Von
Ernst VO  e Hippel. (98 Wiiesbaden 1948 Metopen-Verlag.

Rechtsgesetz und Naturgesetz. Zweıte verbesserte Auflage. Von Ernst von Hıppel. Die
Gestalt, Abhandlungen einer allgemeinen Morphologie, herausg VOoO Schumann,

Iroll un Wolft. C993 S Tübingen (1949  J9 Neomar1us Verlag.
Dıie Naturlehre des Staates als Grundlage aller Staatswissenschatt. Von Constantın

Frantz Neu herauszegeben un mit einem Vorwort versehen von Walter Ferber. Abend-
landreihe (128 S Augsburg (1949); Joh Wilh 4UMAann. Geb 450

Geist und Macht Versuche einer Entschleierung des deutschen „Idealismus”. Von
Paul Wilhelm Wenger. Abendlanéreihe (102 S Ebd Geb 4 50
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Rahmen mschau : cht en wurd ©1 S16 S on
dieser Zeitschritft 144 [1949]47 di rde Ein

e de toitfes NurUÜberblick, W1C der1er unternommMene, kannn 2088  N der
M WECNLSC Veröffentlichungen herausgreifen,dieder Rezensent für besonders
wertvoll oder für besonders kennzeichnend für CL bestimmte geistige Lage
hält Doch auch 1 diesem NS begrenzten Rahmen scheint notwendig,aufC1NE
Erscheinung der staatstheoretischen Literatur Deutschlands wen1igstens MT

Worte verweisen auf das Wıederauftauchen Gelehrten, der ur-
sprünglic auch ARIINS) dem katholischen Raum kam, derC1Ne Zeit lang als KronJurist
des eben entstandenen nationalsozialistischen Staates galt und dessen Erkennt-
15S5CH un: Thesen auch heute noch nıemandvorübergehen kann, der sich Mt
staatstheoretischen Fragen:befaßt: aut das Wiederauftauchen Carl chmi1i Cr  N
Daß Carl Schmitt 1949 mıiıt e1iINer Studie??, dıe och icht unter SC111CECIN Namenfi..
schien, aber mit jeder Zeile den MeCN Verfasser verrät, aus langem, unfrei-
willigemSchweigen herausgetreten ist, mas tür die Lage der deutschen Staats-
lehre Beginn der zweiıten Hälfte des 20 Jahrhunderts bezeichnender und viel-
leicht auch entscheidender sein als vieles andere.

Staatsform und politische Willensbildung. Von tto Barbarino. (423 S: München
1949, Richard Pflaum. Geb

Die Neue Ordnung, AL Januar 1949 (Heft 1X; Donoso Cortes 1 gesamteuropäischerInterpretation.

Umschau
Holzwege steht die gleiche Philosophie, W16e6 S1C

den kleinen Schritften der letzten JahreSo benennt Heidegger NECeUESTES
Buchl dem mehrere Au{fsätze ber nicht ausgeführt, aber angedeutet ist

Sachlich hat sıch gegenüber S, SCIH unddas Wesen der Kunst die Zeit des Welt- Zeit  6C nicht vielgeändert. Aberdas Ganze1  CcS, ber Nietzsche und 1  C ber ist eC1nNne NnNeuUC Stimmung getaucht, dieden Spruch der Anaximander C1INC eher auf das Kantbuch Zzurückweist. AnInterpretation VOLN Hegels Einleitung DA

Phänomenologte zusammengestellt hat die Stelle des Zeugesals Leitfaden ZU
Seinsverständnis tritt das Kunstwerk,Der 1D meint Wege, die 1 Unbegan- VO  a dem 1 alsdefizienter Modus —

en und Unsagbares führen un jäh scheint Das Schöpferische, 4S sichaufhören Denn das 1st C1inNne These des durch den Menschen kundtut, wird-ge-Buches die SaNZC abendländische Meta- teiert, 7zuweilen mit einem relig1ösenphysik isSt SECIL Plato auf dem Holzwege, Klang, un die entschlossene Verzweit-diesmal anderen Sinn (S 196 Jungüber dieVergeblichke1it alles Mensch-S1ie hat das Wesen des Se1ns und lichen trıtt zurück, aber doch S dafßder Wahrheit verschüttet Am autfschluß 1890028  > immer verspürt, daß die Feier 2AUSreichsten tür Heideggers CISCNC Stellung dem „Un-geheuren“(S43,5}erkämpftST der erste Aufsatz ‚„Ver Ursprung dies wurdendiimmererkämpitwerden muß,Kunstwerkes‘®. Hınter dem Buch daß ;1C V.O  =) ihm allseitig umstellt bleibt
Das unterscheidet diese Philosophie VO  e}Holzwege, Von Heidegger. (345 5.)

Frankfurt/Main 1950 Klostermann. Gen der idealistischen Kulturfreudigkeit. Das
„Nichts‘““ 1st ZUr „ Erde* geworden,
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